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ADOPTION UND ANVERTRAUUNG EINES KINDES (KORREKTUR) 

Rechtsquellen: LKV  23.04.2003  Anlage 4 Artikel 28, 29, 31, 33 

 Leg. D. 26.03.2001  Nr. 151, Artikel 26, 31, 36, 42, 45,  

 Rundschreiben INPS vom 26.05.2003, Nr. 91 

 Gesetz  Nr. 244 Artikel 2, Absatz 452, 453, 454, 455, 456 

Übersicht 

Mutterschaftszeit 

 

steht bei Adoption eines minderjährigen Kindes im Ausmaß von 5 Monaten zu: 

� bei innerstaatlicher Adoption innerhalb der ersten 5 Monate nach Eintritt des 

Kindes in die Familie, 

� bei internationaler Adoption auch vor Ankommen des Kindes in Italien, auch 

während des Aufenthaltes im Ausland zum Zwecke der Adoption und unter 

Berücksichtigung des Höchstausmaßes innerhalb der ersten 5 Monate nach 

Ankommen des Kindes in Italien, 

� kann alternativ auch vom Vater beansprucht werden; 

� steht bei Anvertrauung eines minderjährigen Kindes innerhalb der ersten 5 

Monate ab Anvertrauung im Ausmaß von höchstens 3 Monaten zu. 

Es kommen die jeweiligen allgemeinen 

Bestimmungen zur Anwendung unter 

Beachtung der besonderen 

Altersgrenzen laut staatlicher Regelung 

Elternzeit 

� steht für die innerstaatliche und internationale Adoption sowie für die 

Anvertrauung zu, 

� kann von den Adoptiv- oder Pflegeeltern, unabhängig vom Alter des 

minderjährigen Kindes, innerhalb von acht Jahren ab Eintritt des Kindes in die 

Familie und jedenfalls nur bis zum Erreichen der Volljährigkeit des Kindes 

genossen werden. 

Es kommen die allgemeinen 

Bestimmungen zur Anwendung unter 

tägliche Ruhepausen Die tägliche Ruhepause wird innerhalb des ersten Jahres nach Eintritt des 

minderjährigen Kindes in die Familie gewährt (Urteil des Verfassungsgerichtshofes 
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Beachtung der besonderen 

Altersgrenzen laut staatlicher Regelung. 

vom 01.04.2003, Nr. 104). 

Es kommen die allgemeinen 

Bestimmungen laut Landes-

kollektivvertrag zur Anwendung. 

Krankheit des Kindes Es gelten die gleichen Bestimmungen wie für natürliche Kinder. 

Es kommen die allgemeinen 

Bestimmungen laut Landes-

kollektivvertrag und staatlicher 

Regelung zur Anwendung. 

für Eltern von Kindern mit 

Beeinträchtigung 
Es gelten die gleichen Bestimmungen wie für natürliche Kinder. 

Wartestand für Personal mit 

Kindern 

Der Wartestand wird innerhalb der ersten 8 Jahre ab Eintritt des Kindes in die 

Familie gewährt, jedenfalls aber innerhalb des 15. Lebensjahres des Kindes. 

Es kommen die allgemeinen 

Bestimmungen laut Landes-

kollektivvertrag zur Anwendung unter 

Beachtung der besonderen 

Altersgrenzen.  

Freistellung aus 

Erziehungsgründen 
Es gelten die gleichen Bestimmungen wie für natürliche Kinder. 

Es gelten die staatlichen 

Bestimmungen. 

unbezahlter Sonderurlaub 

bei internationaler Adoption 

� Wird für den Aufenthalt im Ausland zum Zwecke der Adoption die 

Mutterschaftszeit nicht oder nur zum Teil beantragt, kann um unbezahlten 

Sonderurlaub angesucht werden. 

� Das Amt, das mit der Durchführung des Adoptionsverfahrens betraut wurde, 

bestätigt die Dauer des Aufenthaltes im Ausland. 

Hinweise 

� Die Freistellungen bei innerstaatlicher Adoption oder Anvertrauung werden ab dem Tag der Aufnahme des Kindes in die Familie gewährt. 

� Das Datum der Aufnahme in die Familie wird mit Verfügung des Jugendgerichtes festgelegt. 


